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Nuja, in der Verwaltung scheint zunehmend das Lockmittel für gehobenes/gesuchtes Personal
die Verbeamtung zu sein (bzw. die konkrete Aussicht darauf), wo es irgendwie auch nur geht.

Zulagen/Gewinnungsprämien/Erfahrungsstufenzuordnungen für Tarifbeschäftigte unterliegen
harten Restriktionen (z.B. Zustimmung von Kommunalparlamenten bzw. der Finanzministerien),
welche die individuelle Anwendung von tarifvertraglich durchaus möglichen Zulagen faktisch
verhindern. In dem Bereich ist zwar eigentlich vieles möglich - in der Praxis wird es aber nicht
angewendet (ein Hinderungsgrund ist auch, dass tätigkeitsgleiche Beamte dann natürlich auch
Zulagen haben wollen, dies aber rechtlich nicht möglich ist - so geht dann sofort die Litanei los,
dass Beamte diskriminiert würden)

Verantwortungsträger begeben sich da auch auf Glatteis, etliche Führungskräfte auf
kommunaler Ebene, welche Tarifbeschäftigte Zulagen zukommen ließen, haben dadurch
persönliche rechtliche Schwierigkeiten bekommen (Veruntreuung). Der sicherere Weg auch für
die Führungskräfte ist, 'unterbezahlte Kräfte' zu verbeamten (freilich nicht immer möglich:
Altersgrenze, Laufbahnvoraussetzungen)

Gehälter im TB-Bereich des öffentlichen Dienstes werden halt nicht durch den Markt
bestimmt....(oder nur zu einem kleinen Teil), maßgebend für die Bezahlung ist faktisch u.a. das
Beamtenrecht (und überhaupt: welchen Arbeitsmarktwert hat denn z.B. ein 55jähriger
Schulleiter mit A16/TVLE15Ü Gehalt? Der würde auch bei einer Gehaltskürzung von 30%
dabeibleiben)
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